
Änderung der APO-S I

Nach dem Beschluss des OVG NRW vom 11. August 2016 (Az.: 19 B
901/16) wurde eine Klarstellung der Besonderen Versetzungsbestim-
mungen für das Gymnasium erforderlich. Durch diese werden an der
Vorschrift  des § 27 APO-S I  keinerlei  inhaltliche Änderungen vorge-
nommen.  Es  handelt  sich  ausschließlich  um eine  redaktionelle,  rein
sprachliche Anpassung.

Zu BASS 13-21 Nr. 1.1
Dritte Verordnung zur Änderung 

der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Sekundarstufe I
Vom 21. März 2017 
(GV. NRW. S. 375)

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15.
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung mit Zustimmung des für Schulen
zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1
§ 27 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I vom 2. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 488), die zuletzt durch Verordnung vom 16.
März 2016 (GV. NRW. S. 186) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst:

 „§ 27 
Besondere Versetzungsbestimmungen für das Gymnasium

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis 9
und in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt, wenn
die Leistungen entweder
1. in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdspra-

che in nicht mehr als einem Fach mangelhaft sind und die mangel-
hafte Leistung durch eine mindestens befriedigende Leistung in ei-
nem anderen Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder

2. in den übrigen Fächern entweder
a) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind

oder
b) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem

Fach mangelhaft sind, aber dies durch eine mindestens befriedigen-
de Leistung in einem Fach ausgeglichen wird.

Eine Versetzung ist ausgeschlossen, wenn die Leistungen sowohl in ei-
nem Fach der Fächer Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdspra-
che mangelhaft als auch in einem oder mehr der übrigen Fächer nicht
ausreichend sind. § 23 bleibt unberührt.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.1

ABl. NRW. 04/2017 S. 41

1  Die Verordnung ist am 06.04.2017 (GV. NRW. S. 375) in Kraft getreten.


